
Ueber die Entstehungszeit der dem Petrns angehängten
Prozeßformeln.

(«d. V . Hch 3. S . 321—340 dieser Zeitschrift,)

Von

Herrn Professor Di-. Theodor Mommsen in Berlin.

Stintzing hat in dieser Zeitschrift vor Kurzem auf ein bis-
her wenig beachtetes Schriftstück hingewiesen, das in einer
der Handschriften von Petrus Erccptionen und in der ersten
Ausgabe derselben diesen anhängt, und den Beweis zu führen
versucht, daß darin Prozeßformeln aus justinicmischer Zeit vor-
liegen. Aufstellungen dieser Art machen leicht ein unverdientes
Glück; die Freude über die Eröffnung neuer Quellen bestimmt
Viele, und oft nicht die Schlechtesten, sich der strengen Prüfung,
ob diese Quelle nicht vielmehr eine ^ache sei, zu überheben und
in dieser Hinsicht sich auf die Gewähr des ersten Entdeckers zu
verlassen. V<?i>tiM>, Orient . Wenn über jede solche Entdeckung
zunächst ein contradictorisches Verfahren eingeleitet würde, so
möchte dadurch manche verfehlte Bemühung und manche ver-
schwendete Gelehrsamkeit erspart werden, und es liegt im Zweck
von Zeitschriften, wie die gegenwärtige ist, für solche Erörterun-
gen die Stätte zu bieten. Ich nun bin vollständig überzeugt,
daß Stintzing in seiner Beurthcilung dieser Formeln sich irrt
und die literarische Renaissance für echtes Nlterthum genommen
hat; es sei gestattet die Gründe für meine Ansicht hier zu ent-
wickeln, obwohl sie so einfach sind, daß ich fürchten muß wenig
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UeberbieEn<Nfhung»zl>!derdnnPetru» angehängtenProztßsormeln. FZ

mehr zu sagen, als der unbefangene Leser sich schon selbst gesagt
haben wird.

1) Die fraglichen Formeln erscheinen, so viel bekannt, nur in
Einer Handschrift des dreizehnten Jahrhunderts hinter einem etwa
im zwölften verfaßten Nechtsbuch. Daß die Ausgabe vom Jahre
«500 aus eben dieser Handschrift geflossen ist, hat Savigny, der
beide kannte, als wahrscheinlich bezeichnet, und Stintzing, der
ihm hierin widerspricht, ist durchaus den Beweis seiner Behaup-
tung schuldig geblieben. Wer einigermaßen vertraut ist mit der
Weise, womit die Herausgeber jener Zeit ihre Texte behandelten,
der wird weit größeres Gewicht darauf legen, daß beide in solchen
Dingen, wie in dem sinnlosen 8- llg'i und umm § 2 überein-
stimmen, als darauf, daß in der Ausgabe eine Anzahl Stellen
berichtigt oder doch lesbar gemacht erscheinen, und daß sie den
bloß eine bekannte Pandektenstelle umschreibenden Schluß wegläßt.
I n Handschriften dieser Zeit aber einem nirgends in älteren
auftretenden Ueberrest echter klassischer Jurisprudenz zu begegnen,
möchte wohl ohne Beispiel sein. I n der Zeit vor der Wieder-
belebung des justinianischen Rechts ward noch einzeln dieses
und jenes ältere juristische Stück aus besserer Zeit abgeschrieben;
aber seit die Digestm ihren mächtigen Einfluß geltend machten,
vernachlässigte man selbst das Breviar und den Mpian , ja den
Julian, und drehte sich alles Studium um das „corpu» iliris".
Die Herkunft der fraglichen Formeln ist also wenig geeignet ein
günstiges Porurtheil für sie zu erwecken; entscheiden kann sie
natürlich nicht.

2) Daß die fraglichen Formeln von den in der Glossatorcn-
zcit aufgestellten in Inhalt und Form abweichen, wird man
Stiutziug gern zugeben; die Italicner haben allerdings in ihren
Formeln die altrömischen Namen und die altrömischen Amts-
bezeichnungen so nicht verwendet. Aber dabei ist übersehen, daß
das Werk zugleich mit Petrus in den Handschriften auftritt, der
zwar gauz wie die Italiener von den justinianischen Ncchts-
büchcrn abhängt, aber sie wesentlich anders behandelt und im
Ganzen genommen einen reineren und mehr römischen Charakter
bewahrt hat. Daß in den Kreisen, wo Petrus galt, von Titius
und Gaius Seins, uon '̂co und Maevius die Rede ist, kann in
keiner Weise befremden; auch bei ihm steht z. B . in dem (nicht
wörtlich aus den Digesteil herübergenommenen) Abschnitt 4,

6»
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84 Mommscn,

59 als Beispiel der Stimulation: midi lmt 8ei» äeesm

3) Vielmehr wird die Frage so zu stellen sein, ob in dem
Aufsatz etwas sich findet, was ein Jurist etwa des zwölften
Jahrhunderts nicht aus den Iustinianischen Rechtsbüchern füg"
lich hat zusammenstellen können. Stintzing weist die ungefähre
Übereinstimmung der Formeln mit Iustinians Verfahren nach;
der Klagantrag, die Aufforderung des Nichters zur Klagbeant-
wortung, die Klagbeantwortung, die beiden ersten nicht veremptori-
schen und die peremptorische Ladung, das Accusationslibell im
Ehebruchsproceß lassen sich unterscheiden, obwohl in dem sehr
zerrütteten Text Worte und ganze Sätze unverständlich bleiben
und auch manches vom Platz verschoben scheint. Aber wo ist
denn in Form oder Sache etwas Besonderes, etwas was ein
Schüler und Leser des Petrus nicht den bekannten Quellen hätte
entnehmen können? M a n vermißt ungern die streng methodische,
in solchen Fällen, wo man doch vom Zweifel auszugehen hat,
ganz unerläßliche Beweisführung. Zugegeben, daß der Verfasser
dieser Formeln, wie Stintzing dies gegen andere Prozessua-
listen zu erweisen sucht, in den Antibiblos mit Recht die
materielle Klagbeantwortung hineingelegt hat, so folgt doch
daraus noch gar nicht, daß er denselben aus eigener Anschauung
kannte, sondern nur, daß er die Vorschriften Iustinians richtig
in diesem gewiß nahe liegenden S inn auffaßte. Wenn der
Brachylogus die Klage und die Ladung gegen Iustinians Vor-
schrift zusammenwirft, unsere Formeln aber beide richtig scheiden,
so beweist dies freilich, daß letztere nicht aus dem Brachylogus
stammen, aber gewiß nicht einmal, daß sie älter sind als dieser,
geschweige denn justinianisch. Das Vorkommen des Namens
^ßm'iu« würde freilich mehr beweisen, aber wiederum zu viel;
denn dieser alte Formelname war lange bor Iustinian verschollen
und ist sein Gebrauch bei keinem Juristen der justinianischen
Zeit nachzuweisen. Auch ist ^. aßi nicht die „technische Abbre-
viatur" für 6 . (vielmehr ^V.) ^geri , sondern nichts als Entstel-
lung des Vocativs oder Genitivs 6aZi oder 6u,i. Die Bezeichnung
lidklw« coiitrlläictioni« für den sogenannten Nntibiblos kommt,
wie Stintzing selbst bemerkt, genau ebenso bei Jul ian vor; es ist
aber eine der auffallendsten und bekanntesten Eigenthümlichkeiten
des Petrus, daß er die Novellen eben nach Ju l i an , nicht nach
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Ueber die EntstehungsM der dem Petrus angehängten Prozeßftrmeln. 8 5

dem autli6nt,jeum benutzt. Ueberhaupt scheint die Nov. 53 nebst
Nov. 47 in der Fassung Jul ians die nächste Quelle des ß 3
unseres Schriftstücks. Wenn man ferner den § 5 desselben zu-
sammenhält mit seiner Quelle, den Formeln in I. 3 pi'. <16 ae<:. 48, 2 :

68t, 6S0
86 Naevikm I6ß6 lulill ä6 eriminL lldult6iü

69.M quill 8«o
LUM 6g,ic> 8610 oum (xaio 8610
in eivitat6 illa, in «vit»,t6 Homo
äonw i11iu8 M6N86 illc» cion- iu änmum martium

ilu'8 il,clult,6rilim enm- «,6ult6rium Stintzing^ com-
mi8I886 M6N86 U l l i tii l

zu Ans.: Iib6llc»rum iu8ciin- Kuiu8
tioni8 c«nc6pti<) tlll>8 68t: eon- tibi iuclici

vgl. ß 2: it6m 8nli8«'il)6i'6 slo- 6iqu6 (>intin
d6bit >8 qui cjat Iid6llo8 tuiic» pra6t'6C.tl»,t,um i6L6nt6

so fehlt auf die Frage, was denn in den Abweichungen des
jüngeren Textes von dem älteren auf das sechste statt auf das
zwölfte Jahrhundert hinführe, durchaus jede Antwort. Daß die
„gedrungene Fassung an die klassischen Formulare erinnert," ist
eine subjective Meinung; mir scheint gerade im Gegentheil die
Fassung barbarisch uud dem zwölften Jahrhundert ebenso an-
gemessen, wie unmöglich für die Epoche Iustinians.

4) Es fehlt aber endlich auch nicht an positiven Momenten,
welche der von Stintzing behaupteten Zeitbestimmung widerstreiten.
Er selbst giebt zu, daß „einige fremdartige Stücke" ausgeschieden
werden müssen, um seine Behauptung durchzuführen; womit wohl
zunächst die Pandektenstellen (I. 226 äe v. 8. 5N, 16; 1. 1 ß 1
8i MLN8or 11, 6) gemeint sind, die allerdings ein Zeitgenosse
Iustinians unmöglich in dieser Weise in Prozeßformulare ein-
flechten konnte. Eine nähere Bezeichnung dieser Einschiebsel hat
er selbst nicht zu geben gewagt; jeder aber wird zugeben, wie
bedenklich es ist von einem theils so arg zerrütteten, thcils zu-
gestandener Maßen zum T h n l wenigstens modernen Schriftstück
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gewisse nicht genau specificirte Theile als alt anzusprechen'). Die
Sprache ist meines Erachtens schlecht, namentlich die Satzverbin-
dung. Intentinni contra >n« 1at?i.L fal»it.!<,t.em ine886 clico
ist nicht lateinisch, weder in der Wendung noch in dem Gebrauch
von <Ä8itÄ8, wo etwas nicht verfälscht, sondern nur unbegründet
genannt werden soll. lutcmtiu oMeax für die begründete Klage
ist auch seltsam; t'undum c>uem 8,ippLti:, m,uci»n,m «ibi
e88e cantiä» anstatt clu^m clieit 8idi trnclitnm,
ei traclitum «886 ccmtenän geradezu barbarisch. ?raefeetc»
praetorio ^lllcfectatum i'eßente hat Stintzing durch die Con°
jectur pi'llefectui^m ui1)i8 rcZent^ zu beseitigen versucht, mit
Beziehung auf die kürzlich von mir als außerordentliche Magi«
ftratur nachgewiesenen llßento8 vic«8 ii>Ä6fel,tc»rum pinetorici
et ui'di8. E r hätte hinzufügen können, daß auch Kumulationen
beider Aemter selbst vorkommen; das Stadtpräfectenverzeichniß
nennt von 347 bis 850 fünf praeleeti zn'aetorio et urdi8.
Aber jeder, der römische Titulaturen kennt, wird zugeben, daß
eine solche Stellung lateinisch nicht durch p,-aefectu8 praetorio
praelecturam urdi8 reßen8 ausgedrückt werden kann, sondern
es heißen müßte entweder piaelLetn praetorio et >irdi8 bei
eigentlicher Cumulation, oder pillßfecw ^i^etorio llsseute viee8
praefecti uidi8 bei stellvertretender Verwaltung. Ueberhauvt aber
beruht die Conjectur auf dem willkürlichen und nnphilologischen
Mißbrauch, den die Civilisten leider immer noch mit den civili-
stischen Abbreviaturen treiben^): wie hätte je aus praef. u. werden

') Aus diesem Grunde ist auch auf die nudern Anhänge, die zugleich
mit diesen Formel» auftreten, den tractatnz aetionum und cle aetionum
varietate st «llrnm InnßitucUnL hier keine weitere Rücksicht genommen worden.
Sollte der Versuch gemacht werden, auch hiervon einzelne Theile der klassischen
Jurisprudenz zu inndiciren, so würde dies die Sache des Gegners schwerlich
verbessern.

2) Gerade einem so vorzüglichen Juristen wie Stiiching gegenüber halte
ich eine solche Rüge nicht zurück. Daß in clomnm martium commwwse
entstanden ist aus in änmo inariti ndlilwrium eommiüizzo, ist Wohl glaub-
lich, wenn man sich etwa lulultori als zufällig ansgefnlleu denkt. Aber die
Aeuderimg in «lomn in, mar. »ü. (oder ätlnm) eni7mu8iL8e i^i in domo
^laLvii mariti »«wlwrium «nminissiLssc! widerspricht aller gesunde» PaMgrapln?,
die von allen diesen Abkürzungen so nichts weiß. Ebenso soll miim imploi-antiz
aufgelöst werden in m, M>i ^ i munnz no8ti-um implorauti», wobei theils
munnz dem Gebrauche zuwider gesetzt ist, theils die Auslosung m für munuz
gerechtfertigt wird dnrch die Noten des Petrus 3i,i>,'>i„iiö bei Gothosredus l Oben»
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Ueberdie Entstehung»;«,! der dem Petrus «»gehängten Pruzeßsormeln. 8?

können prakfeetlltum? Ich bin vielmehr überzeugt, daß
prakkeew pr^eturiu pi^ek«et,g,t,um i'L^ßnt,^ zwar sehr schlechtes
Latein, aber vollkommen richtig überliefert ist und nichts heißt als
„zur Zeit wo der Amtmann Cincius amtirte"; ebenso wie in
dem Namen l^iutiu« gewiß weder (^ii't,iun noch (?m'ii,n noch ein
anderer Name der Präfectenliste steckt, sondern viel eher der
italienische Name Ckn«n oder l^Liin. Daß eine Formel dieser
Art sehr wohl geschrieben werden konnte auch als es p,'a,o
leeti rn'ö^toi'in nicht mehr gab, versteht sich von selbst; der Per«
fasser derselben concipirtc offenbar im engen Anschluß an seine
Quellen und nicht nothwendig zu unmittelbar praktischein Gebrauch.

5) Ganz entscheidend aber ist, wenn ich nicht irre, die Form
der Datirung. Die Behauptung Stintzings, daß diese, weil darin
die Jahreszahl nach Christi Geburt nicht vorkomme, „jedenfalls
nicht nach dem achten Jahrhundert" gesetzt werden könne, kann
unmöglich ernstlich gemeint sein ^). Nicht viel weniger verkehrt
sind die weiteren Behauptungen, daß das Konsulat nach 5>4! nicht
mehr besetzt und daß die Datirung nach Postconsulaten damals
aufgekommen sei. Die wirtlich bekleideten Cousulate reichen
wenigstens bis in die Zeit des Heraclius; die Rechnung nach
Postconsulaten aber war seit dem Anfang des 4. Jahrhunderts
in gemeinem Gebrauch nnd die Zählung pn^t ^cm^iluwin Ln«i1>i
unterscheidet sich in keiner wesentlichen Hinsicht von den altern
derartigen Fällen, Hätte ein justinianischer Jurist um 567 die
Formeln im Anschluß an die die Nennung des Consulats aus«
drücklich vorschreibenden Verordnungen Iustinians entworfen, so

daselbst führt Stintzing meine Ausgabe der Noten an, in denen ich die absolute
Werthlosigkeit dieser Noten des Petrus überhaupt nnd nun gar des gotho-
fredischen Tertes derselbe», ich denke ausreichend, nachgewiesen habe. Aber es
scheint das alles umsonst; jede einmal irgendwo gedruckte Abkürzung wird,
ol>ne Rücksicht auf den Kreis, dem sie angehört, ja ohne Rücksicht darauf, ob
sie aus Neros Zeit herkommt oder ans Barbarossas, wo es eben paßt beliebig
von den Juristen verwertet.

') ,,Dn nur das Kniserjahr nnd die Iudictiou in dem vorliegenden Datum
angegeben sind, dagegen nicht der unni>8 lloininioaL inen,i'i>lltwm8, so dürfen
wir die Schrift jedenfalls nicht nach dem 8. Jahrhundert fetzen, in welchem
die christliche Vera allgemein in Gebrauch kam," So Stiutziug mit Berufung
auf Ideler 2,375. Soll das wirklich heißen, daß es keine datirte Urkunde an«
der Zeit nach dem achte» Jahrhundert giebt, in der das Jahr u, Chr. G . fehlt?
Ideler wenigsten« hat an dieser Behanfttuug keinen Theil.
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88 Mmnmse»,

konnte er unmöglich diese damals allgemein gebräuchliche Datirung
weglassen.

Aber alles das, obwohl an sich durchaus genügend, um die
Frage zu erledigen, ist Kleinigkeit gegen die Datirungsform
M6N8« Uai i clik V und mLnne Ivllu'tü die tm-tiu, deren be-
denklich moderne Beschaffenheit natürlich auch Stintzing nicht
entgangen ist. Wann das Durchzählen der Monatstage in den
römischen Kalender eingedrungen ist, verdient allerdings noch
eine eigene Untersuchung, wobei vor allen Dingen die verschieb
denen Landschaften zu scheiden sein würden. Am frühesten ist
dies vermuthlich in den griechischen, namentlich in Syrien und
Aegypten geschehen, da hier die jüngeren einheimischen Kalender
in der Regel die Tage durchzählen: ich finde z . B . eine Inschrift
aus der Trachonitis (Wetzstein Abh. der Berl. Akad. 1863 S . 283),
die mit Recht in das Jahr 350 n. Chr. gesetzt zu werden scheint,
mit dem Datum /u»^i /oliv/a,) x / ; obwohl Beispiele dafür aus
so früher Zeit doch selbst in diesen Gegenden noch sehr sparsam
sind. — Unter den lateinischen Documenten ist das älteste also
datirte, das mir bekannt ist, eine christliche Inschrift aus Nfrica
vom Jahre 452, wonach die Deposition der Gebeine des heil.
Laurentius erfolgt ist cliß III wn. ^.iiF. (Renier inzr. äe I'
3431 — Henzen 5338); indeß ist die Zeile I ^ V N I M I I
I M I 8 V I N III ? M in Rasur wieder hergestellt und die Ver«
muthuug liegt nahe, daß diese für das fünfte Jahrhundert sonst
unerhörte Datirung hier erst später die ältere dem Publicum un-
verständlich gewordene verdrängt hat. Bei der Bestimmung gerade
dieser Inschrift erscheint dies durchaus glaublich. -^ I n Gallien
begegnet diese Datirung in cigenthümlicher Form auf den I n -
schriften aus merovingischer Zeit: so auf dem bekannten Stein von
Bordeaux (Leblant i»»«'. edret. ci« I-i, (-imle n. 586 a) aus dem
fünften Jahr Chlodovichs (643 oder 690) äia« V I ic1«8 ^ußU8ta8,
udi lscit Hß'ustH clio8 sept^m, und auf anderen schwerlich
älteren: ndi iioit, (iLnariuL c!iL8 X V (Leblant u. 325) und
anderswo ähnlich (Leblant n. 322. 324. 325a. 360. 674a.);
welche Datirung nach Leblant (vol. 1 p. X X X I I ; vol. 2 p. 564)
in den Urkunden seit 531 erscheint. Niemals aber findet sich hier
die bloße Ordnungszahl, sondern stets die Formel ubi (oder hua,
yuoä) fkeit, m6N8i8 cliss . . .; diese Datirungsform ist alfo von
der in den fraglichen Formeln angewendeten wesentlich verschieden
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UeberdicEntstchnngszcitdcrdcmPelrus angehängten Pruzcßftrmeln. 89

und giebt dafür keine richtige Analogie. I n Italien endlich, wo der
in Rede stehende Kalender zu Hause ist, möchte die von Sickel bei-
gebrachte Inschrift vom Jahre 619 wohl der älteste Fa l l sein, daß die
Monatstage durchgezählt worden sind; und auch bei dieser ist zu
beachten, daß es die Grabschrift eines Griechen ist (^keoäorus
v. e. 6reeu8 Vi/antsuß), und daß sie zwar den Sterbetag des
Vaters nach griechischer, aber den des Sohnes nach römischer
Datirung verzeichnet. Unter all den taufenden datirter christ-
licher Inschriften der Stadt Rom bis zum Jahre 600, die
Rossi kürzlich gesammelt hat, ist nicht eine einzige, die die
Monatstage durchzählte. M i t den Urkunden steht es schwerlich
besser. Stintzing beruft sich auf zwei Papyrusurkunden von
Mar in i n. 1. 87; aber von der ersten sagt Mar in i ausdrücklich,
daß deren Datirung (äatum tompoi'ilwä clomni laanniz III
M M ? , in einer Urkunde des Johannes selbst!) ein späterer Zu-
satz ist, und die zweite ist ebenfalls erweislich interpolirt. Daß
einige Briefe Gregors des Großen in den Ausgaben in dieser
Weise datirt sind, will gar nichts bedeuten. Wie es sich mit den
andern von Stintzing angeführten Documenten des sechsten Jahr-
hunderts verhält, mögen Sachkundige untersuchen; es werden
die sämmtlichen von Ideler und Savigny angezogenen Urkun-
den noch jede einzeln einer strengen Prüfung zu unterwerfen
sein, bevor sie als beweiskräftig anerkannt werden können. Für
unsere Frage bedarf es dieser wünschenswerthen, aber weitläufigen
Arbeit nicht. Selbst wenn es gelingen sollte, unter taufenden von
lateinischen Inschriften und Documenten des 6. Jahrhunderts einige
vereinzelte Fälle solcher gräcisirenden Datirung aufzuzeigen, wird
sich doch dadurch kein besonnener Kritiker abhalten lassen, jedes tatet-
nische Document, das eine solche Datirung nicht in der eigentüm-
lichen gallischen, sondern in der uns jetzt geläufigen Form zeigt, mit
einer an Gewißheit grenzenden Wahrscheinlichkeit später zu setzen
mindestens als das sechste Jahrhundert. I n einem Document
nun gar, das als Rechtsformel auftritt und wie in anderem, so
auch in der Datirung die officielle Form festzuhalten bemüht ist,
darf es als gewiß gelten, daß es geschrieben ist, als diese Dati-
rung nicht bloß abusiv und vereinzelt, sondern als die recipirte
der Zeit auftritt. Demnach sind diese Formeln, wie dies längst
Savigny und Böcking mit richtigem Tact erkannt hatten? ein Mach-
werk nicht des sechsten Jahrhunderts, sondern vermuthlich des zwölften.
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90 Mommsen,

Zusatz von Herrn Professor Dr. Jaffe in Berlin.

Die lateinische Prosa erhielt zu einer gewissen Zeit des
Mittelalters die Eigentümlichkeit, daß man aufeinander folgende
Satztheile mit Vorliebe in gleicher Weise ausklingend formirte.
Es war dies nicht immer ein eigentlicher Reim, der hier zur
Geltung kam, doch aber stets ein Gleichklang, welcher dem Reime
ziemlich nahe steht. Diese Stilistik gewann ihreBlüthe im II . Jahr-
hundert und verlor sich erst etwa nach dem ersten Drittel des 12.

Zum Erweis dieser Bemerkung und zugleich als Probe jener
wunderlichen Schreibart hebe ich zwei Stellen aus. Die eine
steht in der kurz nach Mitte des 11. Jahrhunderts verfaßten
Vuleuläi vita LlU'äm>i8 (Lidliotnsca rermn 6ei'inani<:a!'uin III
525) und lautet so:

illum 60 g,mp1iu8 mllnäatg. ui'ßebant,
«um L ennti'g, minus motULdant;

Lt, HUN8 proprii iinnuri» inveni^ß äeduit,
608 invenit i>ion cloloi' äe8kitc»i

Die folgende zweite Stelle stammt aus der im Jahre !I20 ge-
schriebenen Erzählung des l.Iu<Ia!8e«,1(M8 «In I^ßinuüe st Heri-

(Noiiumeut«. Oermanili,« 88. XII. 441):
LeelL8iam eißa i>o8tr3m «x nwi^ inßieäitur:
g, neniinL 8idi oecinntur.

ninc ellvenäuni i

nikil kum^num in Iwmin«

Läßt sich nun zeigen, daß die Stintzing'schen Formeln un-
zweifelhaft dem Gebiet jener Reimprosa angehören, so wird damit
der Zeitraum vom N . bis zum ersten Drittel des 12. Jahr-
hunderts für die Entstehung derselben höchst annehmbar. Zu
dem Zweck wird es genügen, wenn ich (abgesehen von den fremd-
artigen Beimischungen und dem völlig corrupt Ueberlieferten) die
Formeln in einer ganz ungezwungenen, sich wie von selbst dar-
bietenden Zeilenanordnung vorführe. Einige Emendationen und
Anmerkungen, die ich hinzuthuc, werden den Beweis ihres mittel-
alterlichen Characters noch verstärken.
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Ueber die EntstchungsM der dem Petrus angehängten Prazeßformeln, 91

!) Gaius verklagt den Titius:

mini exn'.utun; vßi (üoi-NLlianun! ineumfundum P088iä6ntem,
6X V6n<lition6 «t ti'alMio

Kaiu« anu<I iuclicsm

2) Der Richter fordert den Titius auf, die Klage des Gaius
zu beantworten:

H a ß i ^ ) 8X intei 'pßllation«, aullientiiun meam s.ontia t8

»ibi ke r i impinrllnti», llinmanei'6 t« iwciez^lliiuin cluximus:

ut, 6i,i« c<)nv«i,t,i<>!>^ c!a!!8>s1«lAta, aut

P08t,u>3,nt,i, 3,11t 00nti'!U^!i<^«n« I«nit,i,»L t«

3 g.) In i,i8 varatn» n in rc!8sic,ns1«ncl<) i n i i

iuii« doneütio, «ine

3d) Titius beantwortet die Klage des Gaius:
«. IntLntinni ituqiw N-lii «uittiÄ m« >Ht« <g,l«itg,tkm in-

fmxlum, Wein appktit, nim^ulim 8ibi
6886

<3. Inteutioußin lFlui <!o»tri>, m« latam nnn dnkiam mini
viätü'i äicc»;

3,II<illÄti(»ne iüll m« 688« muuitul» llicu.

') So ist zu lesen für contra I'icinm
)̂ m 68,ü.

') Diese beiden Zeilen gehören offenbar nn den Anfang von z 4,
)̂ So ist für imlic« zu lesen. I n dem 1-215. —1220 verfaßten

(Rockinger, Briefsteller und Formelkmchcr vom 11,-14. I a
in Quelle» und Erörterungen zur bayerischen und dentfcheu Geschichte, München,
1863 ' l . IX, p, 1002) !>eißt es: I^ntauäum, c>u(«I eitatio «Ind t̂ Keri triduz
eäi«ti8, Quorum <M<)<IIi!iet cnntinot 14 äi«8; und bn,u bemerkt der Com-
mentawr: Lt, ciuslidet i^arum eit»tinnnn> 1,al,nt l«sll<e«a« 14 äiLi-um; «i
llutem V8t mi!«8 vol nodili«, Ii3l>«I>it trcz «eiitiinau^« pro »^cl«c»i«. Auch
in dem am Anfang des 14. Jahrhunderts derfnßten Baumgartenberger Funnel^
buch ecl, Nllsrwlllsl (I''ontL8 rorum

X X V ) i>, 29 steht: N Zs.iniiclnm, Gimt oitllcinnum alia
ll, alil» tnreia per^mptnrin,. In prima 1 «<̂ n!i it»r 6« 8o1emi>nit2tL inri»:

»,<! minu8 vißinti «Iwnim <^ntnr «lc/ue« r«n, in
Oder
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92 Mommscn,

/3/3. Intentionkm itayue 6li.ii eontra M6 latam liest
6886 nun N6Z0,

attamLN ine i l la aIl6Fg,t,ic>N6 munitum 6886 eontiäo
4) Die drei Ladungen:

wain

nonclum )
ob l6m n«8 citai'6 t6 iwium non pißet; ut in

68t,
c ilä N08 V6MI-6

„ , 81 Miä llcciä6lit
Die fünfte Formel ist von anderer Art. Daß aber noch zu

Anfang des 14. Jahrhunderts ihr ähnliche Fassungen in Gebrauch
waren, lehrt der Commentator zum Oi-äo iucliciai'ju81. I. p. 1016
uot. p . : Nt z>un6uäi,i8 primo 3,nnu8 äomini 8ic:

NlüOOIII eoram v«bi8 accu8o L . wwm cüencum, <iuoä
commi8it aäuitei'ivlm cmm tali in tali loeu. I'etc», czuocl
priv6tur oikci« cet.

Ferner bemerke ich, daß Boncompagni am Anfang des
13. Jahrhunderts in seiner c6(1rii8 (bei Rockinger 1. !. p. 124)
zu einer seiner Formeln altrömische Namen verwendet:

6t, ßeiiproluu», äs commuiu enn»6N8ii et

Endlich die spärliche Anzahl, zum Theil fehr zweifelhafter,
Beweise für die schon im 6. Jahrhundert gebrauchte Datirung
mit einfacher Durchzählung der Monatstage zeigt nur, daß die-
selbe damals höchstens zu den seltensten Ausnahmen gehörte.
Begreiflich ist daher ihr Auftreten in den Formeln an sich schon
nicht geeignet, dieselben ehrwürdiger zu machen, als sie ohne-
dies sind.

') Folgt traäsnäum.
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Nachträglich bemerke ich, daß in der vorstehenden Erörterung
ausschließlich von Reimprosa die Rede gewesen ist. Es durfte
demnach die Anwendung des Reims und des dem Reime nahe-
stehenden Gleichklangs in Poes ien gar nicht in Betracht kommen,
mag er in den Vorreden der lex 8nIicH auftreten, deren von
Bethmann - Hollweg hervorgehobene Bestandtheile auch durch I n -
halt und hie und da durch rhythmischen Fall sich als Gedichte
ausweisen; mag er in den alliterirenden Dichtungen von Anfang
des 8. Jahrhunderts (die ich Nikliatn<ica rei'. (jeim, III. 38 8yu.
herausgegeben habe) erscheinen, deren metrisches Gesetz darin be-
steht, daß jedem Verse acht Silben zugezählt sein müssen; mag
er in ^eoninischen Heranietern und anderen poetischen Werken
des Mittelalters gebraucht worden sein.

Nur die P r o s a war in Betracht zu ziehen, die jene reim-
artige Form im !1. Jahrhundert methodisch ausbildete und erst
mit dem ersten Drittel des >2. in nachweisbarer Allgemein-
heit verlor. Die historischen Werke jenes Zeitraums, die von
dem reimenden Singsang durchdrungen sind, lassen sich zu
Dutzenden herzählen. Was will man mehr, wenn sogar die
U r k u n d e n der Kaiser und die B u l l e n der Päpste von dieser
Schreibart erfüllt sind? Ich setze aus den Urkunden Conrads II.
und Heinrichs III. von 1N26 und !<»45 (Zoenmer ^ e w im-

p. 42 und 52) diese Stelle her:

8anctorum patium äeeieti»
canunica auewritatß tulti»
et experimeuto mnuällne legiL instruimui-,
ut pudlice rei st «anotarum

et iusto oxainins
äuo inaxime dona

86 varia 8int mdine:
invicem

ve i 8unt
ut, »i llltkiuni pliiierit, ll!terim>
prscipitillili pllti non »it aindißuuln.

Ferner aus einer Urkunde desselben Kaisers Heinrich von
1045 (März) ibicl. p. 53:

Hui donormn äona äata lauäant
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M»mmsen,

dsatituäin^m allepturoL »ati»

nclelium Lciam pllratioi' L8t ,
«e exkibßt, illorum ^reeidu8 äomiui

Sodann aus einer Bulle Papst Leo IX. von 1049 Apr. 13
(Beyer Urkundenbuch I. 383):

äivinae
äecrevit per

Null«, I'LIliNI
null«, temporuin <jiver8itl!,te va

Dann im weitern Context:

6t ^ P
clißnum (iuximuß, «um oou^ilic» et
tociu« elkii et i>(M>Ii üomilni iä >i)8um äe priinatu,
8icut cuu^titutum «rat, co

Nur mit dieser R e i m p r o s a stehen die Formeln zusammen.
Und wenn die Frage zur Erörterung kommt, wann sie verfaßt
sind, so muß ich dafür halten, daß, beim Mangel anderer Zeit-
Merkmale, die I i ö t h i g u n g vorliegt, sich für denjenigen Zeit-
raum zu entscheiden, in welchem ganz unzweifelhaft die in
den Formeln herrschende Assonanz die prosaische ^itteratur syste-
matisch erfüllt, während sie iu früherer Zeit weder häusig ist,
noch so durchgreifend ausgebildete Beispiele darbietet. Ebenso
selten sind spätere Fälle.

Eine hervorragende Wichtigkeit für die Frage hat jedoch
der ^uctoi ' votu8 do benuiicii«. Er ist durchweg in Reim-
Prosa abgefaßt, und nachdem er früherhin von verschiedenen
Gelehrten ins 1«»., ins 1 l . , ins 12. und 13. Jahrhundert ver-
setzt worden war, hat ihn Humeyer nach seiner vorliegenden
Gestalt, besonders wegen 1. 12 (Sachsenspiegel I I " ;,. 79) in
den Anfang des 13. Jahrhunderts verlegt. Allein beim gegen-
wärtigen Mangel aller handschriftlichen Überlieferung des

votu8 sind zweierlei Nachweisungen Homeyer's selbst
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Ueber die Entstehungszeit der dem Petn»» angehängten Prozeßftlmeln. 95

sehr in Betracht zu nehmen: Einmal, daß demselben schon
irgend ein Landrecht vorgelegen haben müsse, und ferner:
daß er im Laufe der Zeit augenscheinlich durch Zusätze ver-
mehrt worden ist. Doch wäre auch kein Bedenken darüber
möglich, daß der ^uctur vetu« ganz wie er vorliegt im 13.
Jahrhundert erst entstanden und nicht bloß weiter ausgebildet
worden ist, er würde dann immer noch nur eine isolirte Erschei-
nung seiner Zeit sein, deren Prosa jenen Assonanzen fern steht.
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